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Kurzbeschrieb vorliegendes Modul und Hauptadressaten

Das vorliegende Merkblatt richtet sich an geübte Anwender der VSA-Richtlinie «Abwasserbewirtschaf-
tung bei Regenwetter», die sich regelmässig mit dem Umgang mit Niederschlagswasser im Liegenschafts- 
und Strassenbereich befassen, sei es als Planer oder als Mitglied einer Behörde.

Das Merkblatt enthält die wichtigsten Tabellen und Abbildungen aus den Modulen B und DA der obigen 
Richtlinie. Es enthält keine erläuternden Texte dazu. Es wird somit vorausgesetzt, dass die Voraussetzun-
gen und Einschränkungen für deren Anwendung bekannt sind. 

 
Abkürzungen für die Verweise und Tabellen/Abbildungsbezeichnungen  
(siehe auch Basismodul Kap. 1.6 «Aufbau der Richtlinie»)

Kurzbezeichnung 
für Verweise

Titel der einzelnen Module

B Basismodul

G Modul Gewässeruntersuchung

S STORM-Modul

D Modul Dimensionierung und Gestaltung 

DA
Teil A: Umgang mit Niederschlags-
wasser

DB
Teil B: Anlagen zur Behandlung und 
Entlastung von Mischabwasser

E Modul Entwässerungssysteme

L
Listen über die gesamte Richtlinie:
• Liste der Abkürzungen
• Literaturliste

Beispiele für Verweise: 
• siehe Modul G Kap. 3 = siehe Modul «Gewässeruntersuchung» Kapitel 3
• siehe Kap. 3 (ohne Verweis auf ein bestimmtes Modul) = siehe Kapitel 3 des jeweils vorliegenden 

 Moduls
• siehe dazu auch Abb. B4 = siehe die Abbildung B4 im Basismodul
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1 EINLEITUNG

Das vorliegende Merkblatt richtet sich an geübte Anwender der VSA-Richtlinie «Abwasserbewirtschaf-
tung bei Regenwetter», die sich regelmässig mit dem Umgang mit Niederschlagswasser im Liegenschafts- 
und Strassenbereich befassen, sei es als Planer oder als Mitglied einer Behörde.

Das Merkblatt enthält die wichtigsten Tabellen und Abbildungen aus den Modulen B und DA der obigen 
Richtlinie. Es enthält keine erläuternden Texte dazu. Es wird somit vorausgesetzt, dass die Voraussetzun-
gen und Einschränkungen für deren Anwendung bekannt sind.

Auf die nachfolgenden Punkte aus dem Kap. 2.3.1 des Basis-Moduls (Seite 18) soll an dieser Stelle trotz-
dem noch einmal aufmerksam gemacht werden. Sie müssen in der Planung zwingend berücksichtigt wer-
den:

Der Niederschlagswasserabfluss kann durch geeignete Gestaltungselemente verringert oder gar ver-
mieden werden. Mögliche Gestaltungselemente sind:

• Begrünte Flachdächer: Diese dienen der Verminderung des Abflusses (Evapotranspiration) und 
Reduktion der Abflussspitzen (Retention) → siehe hierzu die Hinweise zur Dimensionierung im Modul 
Dimensionierung und Gestaltung Teil A (DA) Kap. 2.2.1, Seite 33

• Durchlässige Oberflächen: Sie ermöglichen eine dezentrale Versickerung am Ort des Anfalls und 
sind dort vorzuziehen, wo eine dichte Ausführung nicht unbedingt erforderlich ist (Plätze und Wege) 
→ Modul DA Kap. 1.6, Seite 18

• Entwässerung über die Schulter: Ist eine dichte Ausführung von Strassen und Plätzen erforderlich, so 
sind diese wo immer möglich dezentral über die Schulter zu entwässern → Modul DA Kap. 1.7.1, Seite 
21

Weiter kann durch den Einsatz von Baustoffen, die das Niederschlagsabwasser nicht belasten, eine 
nachträgliche Behandlung desselben – mit naturgemäss beschränktem Wirkungsgrad – vermieden 
werden (Vorsorgeprinzip). Geeignete Konstruktionen ermöglichen dies: z. B. Vordach statt Einsatz von 
pestizidhaltigen Fassadenanstrichen.

Erst wenn die obigen Massnahmen zur Verringerung des Abflusses und seiner Belastung ausgeschöpft 
sind, ist mit der Planung aufgrund der nachfolgenden Tabellen und Abbildungen weiterzufahren.
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2 PLANUNGSABLAUF FÜR DEN UMGANG 
MIT NIEDERSCHLAGSWASSER
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3 BELASTUNG DES NIEDERSCHLAGS-
WASSERS MIT SCHADSTOFFEN

Tabelle B6
Beurteilung der Belas-
tung des Niederschlags-
abwasserabflusses von 
Dach- und Fassaden-
flächen.
(Modul B, Seite 29)

29Modul B: Kapitel 3

Industrie- und Gewerbeareale
Die Belastung von Oberfl ächenabfl üssen aus Industrie- und Gewerbearealen kann nicht generell angege-
ben werden. Sie hängt von den luft seiti gen Emissionen, vom Arealverkehr, vom Transport und Umschlag 
von Gütern und vom oft  grossfl ächig eingesetzten Material auf Dächern ab und erfordert entsprechende 
Abklärungen.

Abwasser von anderen Flächen
Bei Park- und Rastplätzen ist mit erhöhten Tropfverlusten von Ölen und Kraft stoff en zu rechnen. Im Wei-
teren können Abwässer von grösseren Plätzen in Ortschaft en bei speziellen Akti vitäten und Anlässen 
(Märkte, Feste) hohe organische Belastungen und Parti kelfrachten aufweisen. 

3.2  Klassierung der Niederschlagsabwasserabfl üsse

Aufgrund ihrer potenziellen Belastung mit Schadstoff en lassen sich die Niederschlagsabwasserabfl üsse 
von unterschiedlichen Oberfl ächen im Hinblick auf ihre Entsorgung klassieren. Eine Klassierung ermög-
licht eine Systemati sierung und eine Vereinfachung der Vorgehensweise bei der Wahl technischer Mass-
nahmen, so dass nur in Ausnahmefällen die Beschaff enheit der Niederschlagsabwasserabfl üsse unter-
sucht werden muss. Ist z. B. bekannt, dass das Niederschlagswasser in Kontakt mit speziellen Materialien 
kommt oder dass spezielle Emissionen vorhanden sind, so ist darauf Rücksicht zu nehmen und zur Ver-
meidung störender Umweltbelastungen eine entsprechende Umklassierung vorzunehmen.

Die Klassierung erfolgt nach Flächentyp in den nachstehenden Tabellen:
• Dach- und Fassadenfl ächen → Tabelle B6
• Platz- und Verkehrsfl ächen → Tabelle B7
• Strassenfl ächen → Tabelle B8

Herkunft sfl äche Belastungs-
klasse

Bemerkungen

Grün- /Kiesdächer ohne 
pesti zidhalti ge Materialien 
und Dächer oder Fassaden2 
aus überwiegend inerten 
Materialien mit geringen 
Anteilen an Blei-, Kupfer-, 
Zink- und Zinninstallati onen

gering Ähnlicher Verschmutzungsgrad des Abfl usses wie der Regen selbst. 
Bei Versickerung in Anlagen (Verhältnis Abfl ussfl äche zu Versicke-
rungsfl äche AE/AV> 5:1) ist aufgrund der geringen Belastungsklasse 
die Anreicherung von Schadstoff en von untergeordneter Bedeutung. 
Die Einleitung in oberirdische Gewässer ist in der Regel unproblema-
ti sch.

Voraussetzung für die Klassierung in der Belastungsklasse gering 
ist der Verzicht auf pesti zidhalti ge Materialien. Bei Blei-, Kupfer-, 
Zink- und Zinninstallati onen darf der Anteil 5 % der gesamten 
Kontaktf läche des Regens nicht überschreiten. Wo immer möglich 
sind Legierungen mit einer geringen Auswaschrate zu bevorzugen 
(z. B. Chromnickelstahl, siehe KBOB-Empfehlung Nachhalti ges Bauen 
[308]). 

Gründächer reduzieren zusätzlich die Abfl ussmenge und die Abfl uss-
spitzen. Sie entlasten so die Kanalisati on und fördern einen natur-
nahen Wasserkreislauf.

Dächer oder Fassaden2 aus 
überwiegend inerten Mate-
rialien mit leicht erhöhten 
Anteilen an unbeschichte-
ten Blei-, Kupfer-, Zink- und 
Zinninstallati onen

mitt el «Leicht erhöhte» Anteile an unbeschichteten Blei-, Kupfer-, Zink- und 
Zinninstallati onen bewegen sich zwischen 5 % und 10 % der gesamten 
Kontaktf läche des Niederschlags. 

Bei Versickerung in Anlagen (Verhältnis Abfl ussfl äche zu Versicke-
rungsfl äche AE/AV > 5:1) ist mit einer Anreicherung von Schadstoff en 
zu rechnen. 

 Tabelle B6
Beurteilung der Belas-
tung des Niederschlags-
abwasserabfl usses von 
Dach- und Fassaden-
fl ächen.

Fortsetzung Tabelle B6 s. nächste Seite

30 Modul B: Kapitel 3

Herkunft sfl äche Belastungs-
klasse

Bemerkungen

Dächer oder Fassaden2 mit 
erhöhten Anteilen an be-
schichteten Metallfl ächen

mitt el Massgebend für die Klassierung ist die Gesamtf läche der beschichte-
ten Blei-, Kupfer-, Zink- und Zinninstallati onen, mit der das Nieder-
schlagswasser in Kontakt kommt. 

Die Dauerhaft igkeit der Beschichtung über die gesamte Lebensdauer 
der Installati on ist durch den Hersteller glaubwürdig zu belegen.1

Als erhöhte Anteile pro Anlage/Einleitung gelten:
• Bei Versickerung: > 50 m2

• Bei Einleitung in ein Oberfl ächengewässer: > 500 m2

Dächer oder Fassaden2 mit 
erhöhten Anteilen an unbe-
schichteten Metallfl ächen

hoch Massgebend für die Klassierung ist die Gesamtf läche der Blei-, Kup-
fer-, Zink- und Zinninstallati onen, mit der das Niederschlagswasser in 
Kontakt kommt.

Als erhöhte Anteile pro Anlage/Einleitung gelten:
• Bei Versickerung: > 50 m2

• Bei Einleitung in ein Oberfl ächengewässer: > 500 m2

Dächer oder Fassaden mit 
pesti zidhalti gen Materialien

mitt el

(gering, 
hoch)

Zu den pesti zidhalti gen Materialien zählen Beschichtungen (z. B. 
 Folien, Bahnen, Anstriche, Putze), die auswaschbare Pesti zide 
(Biozide, Pfl anzenschutzmitt el) enthalten. Generell gilt für solche 
Materialien die Belastungsklasse mitt el. 

Eine Klassierung in der Belastungsklasse gering ist zulässig, sofern der 
Hersteller die geringe Belastung glaubwürdig belegen kann.1

Existi eren für besti mmte Materialien weiterführende Hinweise zur 
Produkteinstufung (siehe aktuelle Liste auf der VSA-Homepage 
(www.vsa.ch/regenwett er), so sind diese für die Klassierung mass-
gebend. Zu solchen Materialien gehören beispielsweise Bitumen-
bahnen, deren nachweisliche Wurzelfesti gkeit auf chemischen 
Schutzmitt eln beruht. Niederschlagsabwasser von solchen Bitumen-
bahnen ist gering bis hoch belastet. Hinweise zur Einstufung liegen 
in der BAFU-Informati on vor.3

Terrassen, Balkone, 
 Dachterrassen

hoch Terrassen, Balkone und Dachterrassen werden erfahrungsgemäss 
regelmässig gereinigt. Dabei wird das mit Reinigungsmitt eln und 
Schmutz versetzte Abwasser über den Regenablauf entsorgt. Vor 
allem überdachte Flächen werden für Lagerung genutzt. 

Vorsichts halber werden solche Flächen deshalb der Belastungsstufe 
«hoch» zugeordnet. 

Einzig wenn der Anfall von durch Nutzung oder Reinigung ver-
schmutztem Abwasser dauerhaft  ausgeschlossen werden kann, 
können sie der Belastungsklasse «mitt el» zugeordnet werden.

 1 Ein möglicher Nachweis zur Klassierung kann je nach Material auf Prüfnormen SNR CEN/TS 16637-2:2014 oder EN 16105, EN ISO 12944 
(werksmässig beschichtet) oder DIN 55634 (vor Ort beschichtet) beruhen, wobei die ermitt elte Aus-/Abwaschung unter Berücksichti gung 
der üblichen Nutzungsdauer nach einem breit akzepti erten Bewertungskonzept, z. B. wie bei Bitumenbahnen3, zu beurteilen ist.

2 Fassaden und andere verti kale Flächen sind mit dem Faktor 0.2 zu multi plizieren, da für diese Flächen die Abwaschraten im Vergleich zu den 
eher horizontalen Flächen deutlich ti efer sind.

3 «Informati on über chemische Durchwurzelungsschutzmitt el in Bitumenbahnen – Stand 2017», BAFU 
(www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/chemikalien/publikati onen-studien/studien.html)

Hinweise
Auf Flächen, die in Versickerungsanlagen oder oberirdische Gewässer entwässern, darf kein Schmutzabwasser anfallen. 
Für allfällige Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten (insb. von Balkon- und begehbaren Dachterrassen) sind deshalb Reini-
gungssysteme zu verwenden, die das anfallende Abwasser aufnehmen. 

Glasdächer, Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren: Die Flächen dieser Anlagen, welche mit dem Regen in Kontakt 
kommen, bestehen aus mehrheitlich inerten Materialien und können grundsätzlich der Belastungsklasse gering zu-
geordnet werden, solange der obige Hinweis zur Reinigung beachtet wird. Bei grossen Sonnenkollektorenanlagen wird 
empfohlen, zusätzliche technische Sicherungen für den Fall eines Lecks im Wasser-Glykol-Kreislauf vorzusehen.

Fortsetzung Tabelle B6

Fortsetzung Tabelle B6 s. nächste Seite
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Herkunft sfl äche Belastungs-
klasse

Bemerkungen

Dächer oder Fassaden2 mit 
erhöhten Anteilen an be-
schichteten Metallfl ächen

mitt el Massgebend für die Klassierung ist die Gesamtf läche der beschichte-
ten Blei-, Kupfer-, Zink- und Zinninstallati onen, mit der das Nieder-
schlagswasser in Kontakt kommt. 

Die Dauerhaft igkeit der Beschichtung über die gesamte Lebensdauer 
der Installati on ist durch den Hersteller glaubwürdig zu belegen.1

Als erhöhte Anteile pro Anlage/Einleitung gelten:
• Bei Versickerung: > 50 m2

• Bei Einleitung in ein Oberfl ächengewässer: > 500 m2

Dächer oder Fassaden2 mit 
erhöhten Anteilen an unbe-
schichteten Metallfl ächen

hoch Massgebend für die Klassierung ist die Gesamtf läche der Blei-, Kup-
fer-, Zink- und Zinninstallati onen, mit der das Niederschlagswasser in 
Kontakt kommt.

Als erhöhte Anteile pro Anlage/Einleitung gelten:
• Bei Versickerung: > 50 m2

• Bei Einleitung in ein Oberfl ächengewässer: > 500 m2

Dächer oder Fassaden mit 
pesti zidhalti gen Materialien

mitt el

(gering, 
hoch)

Zu den pesti zidhalti gen Materialien zählen Beschichtungen (z. B. 
 Folien, Bahnen, Anstriche, Putze), die auswaschbare Pesti zide 
(Biozide, Pfl anzenschutzmitt el) enthalten. Generell gilt für solche 
Materialien die Belastungsklasse mitt el. 

Eine Klassierung in der Belastungsklasse gering ist zulässig, sofern der 
Hersteller die geringe Belastung glaubwürdig belegen kann.1

Existi eren für besti mmte Materialien weiterführende Hinweise zur 
Produkteinstufung (siehe aktuelle Liste auf der VSA-Homepage 
(www.vsa.ch/regenwett er), so sind diese für die Klassierung mass-
gebend. Zu solchen Materialien gehören beispielsweise Bitumen-
bahnen, deren nachweisliche Wurzelfesti gkeit auf chemischen 
Schutzmitt eln beruht. Niederschlagsabwasser von solchen Bitumen-
bahnen ist gering bis hoch belastet. Hinweise zur Einstufung liegen 
in der BAFU-Informati on vor.3

Terrassen, Balkone, 
 Dachterrassen

hoch Terrassen, Balkone und Dachterrassen werden erfahrungsgemäss 
regelmässig gereinigt. Dabei wird das mit Reinigungsmitt eln und 
Schmutz versetzte Abwasser über den Regenablauf entsorgt. Vor 
allem überdachte Flächen werden für Lagerung genutzt. 

Vorsichts halber werden solche Flächen deshalb der Belastungsstufe 
«hoch» zugeordnet. 

Einzig wenn der Anfall von durch Nutzung oder Reinigung ver-
schmutztem Abwasser dauerhaft  ausgeschlossen werden kann, 
können sie der Belastungsklasse «mitt el» zugeordnet werden.

 1 Ein möglicher Nachweis zur Klassierung kann je nach Material auf Prüfnormen SNR CEN/TS 16637-2:2014 oder EN 16105, EN ISO 12944 
(werksmässig beschichtet) oder DIN 55634 (vor Ort beschichtet) beruhen, wobei die ermitt elte Aus-/Abwaschung unter Berücksichti gung 
der üblichen Nutzungsdauer nach einem breit akzepti erten Bewertungskonzept, z. B. wie bei Bitumenbahnen3, zu beurteilen ist.

2 Fassaden und andere verti kale Flächen sind mit dem Faktor 0.2 zu multi plizieren, da für diese Flächen die Abwaschraten im Vergleich zu den 
eher horizontalen Flächen deutlich ti efer sind.

3 «Informati on über chemische Durchwurzelungsschutzmitt el in Bitumenbahnen – Stand 2017», BAFU 
(www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/chemikalien/publikati onen-studien/studien.html)

Hinweise
Auf Flächen, die in Versickerungsanlagen oder oberirdische Gewässer entwässern, darf kein Schmutzabwasser anfallen. 
Für allfällige Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten (insb. von Balkon- und begehbaren Dachterrassen) sind deshalb Reini-
gungssysteme zu verwenden, die das anfallende Abwasser aufnehmen. 

Glasdächer, Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren: Die Flächen dieser Anlagen, welche mit dem Regen in Kontakt 
kommen, bestehen aus mehrheitlich inerten Materialien und können grundsätzlich der Belastungsklasse gering zu-
geordnet werden, solange der obige Hinweis zur Reinigung beachtet wird. Bei grossen Sonnenkollektorenanlagen wird 
empfohlen, zusätzliche technische Sicherungen für den Fall eines Lecks im Wasser-Glykol-Kreislauf vorzusehen.

Fortsetzung Tabelle B6

Fortsetzung Tabelle B6
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Herkunft sfl äche Belastungs-
klasse

Hinweise zur Belastung des Abfl usses und der Entsorgung

Hauszufahrten, Vorplätze, 
Parkplätze mit wenigen 
Fahrzeugwechseln inkl. der 
dazugehörigen Manöv-
rier- und Verkehrsfl ächen: 
z. B. private Parkplätze, 
reservierte Besucherpark-
plätze in Wohnüberbau-
ungen, Firmenparkplätze für 
Angestellte

Geh-, Rad-, Feld-, Wald- und 
Flurwege, Perrons

gering Geringe Boden- oder Grundwasserbelastungen bei üblicher Nutzung. 
Bei durchlässig gestalteten Plätzen werden die Schadstoff e in den 
obersten Bodenschichten mindestens teilweise abgebaut (organische 
Stoff e) oder zurückgehalten.

Umschlag- und Lagerplätze 
sowie Arbeitsfl ächen ohne 
wasser- oder umweltgefähr-
dende Stoff en

mitt el Tropfverluste von Fahrzeugen und Schadstoff e durch Unterhalts-
arbeiten und Umschlagen von Waren können zu diff usen Boden- oder 
Grundwasserbelastungen führen.

Umschlag- und Lagerplätze 
von wasser- oder umwelt-
gefährdenden Stoff en

nicht Gegen-
stand dieser 
Richtlinie

Bei Umschlag oder Lagerung von wasser- oder umweltgefährdenden 
Stoff en gelten die entsprechenden Vorschrift en von Bund und 
Kantonen. Zu beachten ist dabei insbesondere die Richtlinie der 
Schweizer Kantone «Absicherung und Entwässerung von Güterum-
schlagplätzen» [200].

Parkplätze mit häufi gen 
Fahrzeugwechseln inkl. 
der dazugehörigen 
Manövrier- und Verkehrs-
fl ächen: z. B. Parkplätze bei 
Einkaufszentren, Sport- und 
Freizeitanlagen, Bahnhöfen, 
öff entlichen Diensten, 
Spitälern u.a. 

Urbane Platzfl ächen: z. B. 
Marktplätze, Plätze mit 
vielen Festen, häufi gem Pub-
likumsverkehr, aber wenig 
motorisiertem Verkehr

mitt el 
bis hoch 
(je nach 
Belastung)

Erhöhte Boden- oder Grundwasserbelastungen. Bei durchlässig 
gestalteten Plätzen werden organische Stoff e in den obersten 
Bodenschichten mindestens teilweise abgebaut. Die Klassierung ist in 
Absprache mit der kantonalen Fachstelle zu klären.

Strassen belastungs- 
abhängig

(s.  Tabelle 
B8)

Verkehrsemissionen abhängig von Fahrzeugfrequenz, Verkehrs-
regime und Ausprägung des Strassenraums.

Quer zur Fahrbahn entstehen meist exponenti ell abnehmende 
 Bodenbelastungen durch Schwermetalle und PAK (Belastungs-
streifen). 

Sportplätze gering bis 
mitt el

Als gering belastet gelten nur Naturrasen-Sportplätze, solange auf 
einen Einsatz von Pesti ziden zur Algen-, Moos- oder Unkrautbekämp-
fung verzichtet wird. 

Bei der Entwässerung von Kunststoff plätzen und Kunstrasenfeldern 
ist zudem darauf zu achten, dass mit dem Drainagewasser keine Fest-
stoff e wie Gummigranulat oder Reinigungschemikalien ins Gewässer 
gelangen können. Dabei sind die Materialanforderungen nach dem 
Stand der Technik gemäss der Schrift  112 des Bundesamtes für Sport 
(BASPO) [63] zu beachten.

Bahnanlagen, Rangier-
bahnhöfe, Flugpisten usw.

nicht Gegen-
stand dieser 
Richtlinie

Der Umgang mit dem Niederschlagsabwasser solcher Anlagen muss 
einzelfallweise untersucht und projekti ert werden → BAV-Richtlinie 
zur Entwässerung von Eisenbahnanlagen [55].

Hinweise
Auf Flächen, die in Versickerungsanlagen oder oberirdische Gewässer entwässern, darf kein Schmutzabwasser 
anfallen. Für allfällige Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten sind deshalb Reinigungssysteme zu verwenden, die das 
anfallende Abwasser aufnehmen. Ist dies nicht der Fall, sind die Flächen der Belastungsklasse «hoch» zuzuordnen.

  Tabelle B7
Beurteilung der Belas-
tung des Niederschlags-
abwasserabfl usses von 
Platz- und Verkehrs-
fl ächen.

Tabelle B7
Beurteilung der Belas-
tung des Niederschlags-
abwasserabflusses von 
Platz- und Verkehrs-
flächen.
(Modul B, Seite 31)
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Klassierung Summe der Punkte Belastungsklasse

Die Anzahl der Belastungspunkte 
bei Strassen wird wie folgt in 
 Belastungsklassen umgesetzt:

< 5 Punkte gering

5 –14 Punkte mitt el

> 14 Punkte hoch

Belastung von Niederschlagsabwasser von Strassenfl ächen

Setzt sich wie folgt zusammen Grundbelastung + ∑ (BP-Kriterien) Belastungspunkte [BP]

1. Grundbelastung Belastungspunkte [BP] Bemerkungen

Verkehrsfrequenz Grundbelastung = DTV/1000 für Planungshorizont DTV (= durch-
schnitt licher täglicher Verkehr)

2. Kriterien Belastungspunkte [BP] Bemerkungen

Anteil Schwerverkehr 1 für Anteil 4 – 8 %
2 für Anteil > 8 %

für Planungshorizont

Steigung 1, falls Steigung > 8 % für Planungshorizont

Strassenabschnitt  innerorts 1

Strassenreinigung Abzug der Anzahl maschineller 
Reinigungen pro Monat

Das Strassenabwasser wird mitt els Belastungspunkten klassiert. Die Intensität der Belastung des Stras-
senabwassers hängt von einer grossen Vielzahl von Faktoren ab, deren Einfl uss auf die Belastung sehr 
unterschiedlich sein kann. Die Klassierung in  Tabelle B8 setzt sich zusammen aus einer Grundbelastung, 
basierend auf der Verkehrsfrequenz und verschiedenen Faktoren, welche diese Grundbelastung erhöhen 
oder vermindern können. Es handelt sich hierbei nur um eine beschränkte Anzahl Faktoren und eine ver-
einfachte Beurteilung der eff ekti ven Belastung. Nachfolgend wird ausgeführt, welche Auswirkungen die 
berücksichti gten Faktoren auf die Schadstoff mengen haben. 

Verkehrsfrequenz
Verschiedene Studien (z. B. [302], [303], [304]) haben den zentralen Zusammenhang zwischen Verkehrs-
aufk ommen und Belastung des Verkehrswegeabwassers aufgezeigt. Wichti gster Massstab für die Stoff -
menge, die aus dem Fahrzeugbetrieb in die Umwelt freigesetzt wird, ist das Verkehrsaufk ommen. Um 
die Belastungspunkte gemäss  Tabelle B8 zu ermitt eln, wird dieses als durchschnitt licher täglicher Verkehr 
(DTV) pro Verkehrswegeabschnitt  eingesetzt. 

Verkehrszusammensetzung
In geringerem Mass hängt die Belastung des Abwassers auch vom Verkehrsverhalten und der Verkehrs-
zusammensetzung ab. Vor allem Schwer- und Ortsverkehr bewirken höhere Schadstoff einträge ins Stras-
senabwasser. Nimmt der Schwerverkehrsanteil zu, steigen die Schadstoff emissionen sowie die Tropfver-
luste gewässerbelastender Stoff e aus den Fahrzeugen. Aufgrund der vergleichsweise kurzen Fahrstrecken 
sind auch bei einem hohen Anteil an Ortsverkehr die Schadstoff emissionen und allfällige Tropfverluste 
typischerweise erhöht. Die Menge des Materialabriebs von Reifen, Bremsen und Verkehrsfl ächen hängt 
zudem direkt von den lokalen Beschleunigungs- und Verzögerungswerten ab. Sie müssen deshalb stre-
ckenabhängig beurteilt werden. Der Schwerverkehrsanteil, die Lage inner- oder ausserorts sowie die 
Steigung dienen dabei als Beurteilungskriterien.

Verkehrswegeunterhalt
Werden Strassen regelmässig gereinigt und das Wischgut entsorgt, nimmt die Schadstoffb  elastung im 
Verkehrswegeabwasser ab. Bei Strassen mit entsprechendem Unterhalt kann diese Entlastung für die 
Beurteilung berücksichti gt werden. Als Punktzahl ist die Anzahl maschineller Reinigungen pro Monat ein-
zusetzen.

   Tabelle B8
Beurteilung der Belas-
tung des Niederschlags-
abwassers von Strassen-
fl ächen.

Tabelle B8
Beurteilung der Belas-
tung des Niederschlags-
abwassers von Strassen-
flächen.
(Modul B, Seite 32)
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4 VERSICKERUNG VON NIEDERSCHLAGS-
WASSER

4.1 Versickerung über eine Bodenpassage und Abgrenzung zu 
Versickerungs- und Behandlungsanlagen

35Modul B: Kapitel 4

von hoch belastetem Niederschlagsabwasser, die Versickerungsfl äche als Anlage anzulegen, zu behan-
deln, zu überwachen und gegebenenfalls später auch zurückzubauen. D ie Entsorgung des mit Schadstof-
fen angereicherten Boden- und allenfalls Untergrundmaterials ist in jedem Fall gemäss den einschlägigen 
Besti mmungen des Abfallrechts (VVEA etc.) vorzunehmen.

Behandlungsanlage
Eine Behandlungsanlage ist keine Versickerungsanlage. Das Niederschlagsabwasser versickert zwar je 
nach Anlagentyp über einen Filter in der Anlage, wird jedoch im Normalfall anschliessend wieder gefasst 
und über eine nachgeschaltete Versickerungsanlage (welche auch unterirdisch, d. h. ohne Bodenpassage 
sein kann) in den Untergrund versickert oder in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet. Eine direkte 
Versickerung (z. B. bei SABAs) ohne Fassung durch eine Abdichtung unter dem Filter ist nur in gewissen 
Fällen und in Absprache mit der zuständigen kantonalen Fachstelle zulässig. Die Behandlungsanlage ist 
entsprechend zu behandeln, zu überwachen und warten und gegebenenfalls später auch zurückzubauen. 
Die Entsorgung des mit Schadstoff en angereicherten Filtermaterials ist in jedem Fall gemäss den einschlä-
gigen Besti mmungen des Abfallrechts (VVEA etc.) vorzunehmen.

Di e Tabelle B9 fasst die obigen Erläuterungen zusammen und gibt konkrete Beispiele von entsprechenden 
Versickerungs-, Behandlungs- und Anlagentypen.

Typ Kurzbeschrieb Beispiele

Versickerung über eine 
Bodenpassage

• Ist KEINE Versickerungsanlage (d. h. AE:AV < 5:1)

• Ist eine natürliche Behandlung (durch Adsorpti on der 
Schadstoff e in einer biologisch akti ven Bodenschicht) 
jedoch KEINE Behandlungsanlage

• Durchlässige Flächen 
z. B. Rasengitt ersteine

Versickerung über eine 
Bodenpassage in einer 
Versickerungsanlage

• Ist eine Versickerungsanlage (d. h. AE:AV ≥ 5:1)

• Ist eine natürliche Behandlung (durch Adsorpti on der 
Schadstoff e in einer biologisch akti ven Bodenschicht) 
jedoch KEINE Behandlungsanlage

• Versickerung über die 
Schulter/Böschung

• Versickerungsbecken

Versickerung ohne 
Bodenpassage in einer 
Versickerungsanlage

• Ist eine Versickerungsanlage

• Ist KEINE Behandlungsanlage

• Kieskörper

• Versickerungsschacht

• Versickerungsstrang

Behandlung über eine 
Bodenpassage in einer 
Behandlungsanlage

• Ist KEINE Versickerungsanlage, diese kann anschliessend 
nachgeschaltet werden (oder Einleitung in oberirdisches 
Gewässer)

• Ist eine naturnahe Behandlungsanlage, da sie als 
Filtermaterial eine Passage über eine biologisch akti ve 
Bodenschicht beinhaltet

• Retenti onsfi lterbecken 
mit Bodenfi lter

• Mulden-Rigolen

Behandlung ohne 
Bodenpassage in einer 
Behandlungsanlage

• Ist KEINE Versickerungsanlage, diese kann anschliessend 
nachgeschaltet werden (oder Einleitung in oberirdisches 
Gewässer)

• Ist eine Behandlungsanlage, jedoch mit einem anderen 
Filtermaterial als einer biologisch akti ven Bodenschicht

• Retenti onsfi lterbecken 
mit Sand, Kies-Splitt  
und/oder Adsorber

• Technische Filter

4.1.3  Strassenabwasserversickerung über die Schulter

Strassenabwässer von stark befahrenen Strassen sind hoch belastet. Bei der Entsorgung von Strassen-
abwässern ist jedoch gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. c GSchV die Versickerung im Bereich der Böschungen und 
der Grünstreifen ausdrücklich zugelassen. Entlang von Strassen werden, nebst der Richtwerte VBBo, teil-
weise auch die Prüfwerte VBBo überschritt en. 

Gemäss den Erläuterungen zur Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten (AltlV) gilt der 
durch den Schadstoff eintrag des Strassenverkehrs entstandene schadstoffb  elastete Boden nicht als ein 
«mit Abfällen belasteter Standort» im Sinne der AltlV, sondern als «belasteter Boden». Aus diesem Grund 
sind sinnvollerweise, wo immer möglich, und vor allem bei Neuanlagen, die Belastungsstreifen als Anlage-

 T abelle B9
Abgrenzung Versicke-
rung über Boden von 
Versickerungs- und 
Behandlungsanlagen 
mit konkreten Beispie-
len.

Tabelle B9
Abgrenzung Versicke-
rung über Boden von 
Versickerungs- und 
Behandlungsanlagen 
mit konkreten Bei-
spielen.
(Modul B, Seite 35)

4.2 Strassenabwasserversickerung über die Schulter
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bestandteile auszuscheiden, die dem Strassenperimeter zugeschlagen werden. Aufgrund der Resultate 
von Schadstoff messungen im Boden entlang von Autobahnen, Kantonsstrassen und Gemeindestrassen 
[302, 414, 420] sind diese Streifen beidseiti g in der in  Tabelle B10 aufgeführten Breite (1 bis 6 Meter, je 
nach Strassentyp) auszuscheiden. Nicht zum Belastungsstreifen zählen Flächen, welche sich hinter einem 
Hindernis befi nden, welche das Spritzwasser wirksam zurückhält. Dazu zählen Lärmschutzwände, Mauern 
oder Böschungen mit einer Höhe von mehr als 2 m.

Strassentyp Breite ab Fahrbahnrand

Autobahnen 6 m

Strassen >20 000 Fz/24h 3 m

Strassen >10 000 Fz/24h 1.5 m

Strassen >2000 Fz/24h 1 m

Strassen <2000 Fz/24h und Gemeindestrassen keine Ausscheidung eines Streifens (Bagatellgrenze)

4.2 Zulässigkeitsprüfung Versickerung 

Die Zulässigkeitsprüfung für die Versickerung von Niederschlagsabwasser erfolgt anhand der  Tabelle B11. 
Eingangsgrössen sind die Klassierung des zu versickernden Niederschlagsabwassers gemäss  Tabelle B6  bis 
Tabelle B8 und die Lage der Versickerungsstelle bezüglich Gewässerschutzbereichen und Grundwasser-
schutzzonen bzw. -arealen.

Den entscheidenden Schutz des Grundwassers gibt eine richti g aufgebaute und genügend mächti ge 
Bodenpassage gemäss Modul Dimensionierung und Gestaltung Teil A (DA) Kap. 1.3. Eine oberirdische Ver-
sickerung mit Bodenpassage ist deshalb einer unterirdischen Versickerung immer vorzuziehen und sollte 
stets an erster Stelle aller Überlegungen stehen.

In einer unterirdischen Versickerungsanlage wird die reinigende Wirkung der biologisch akti ven Boden-
schicht umgangen und kann nicht genutzt werden. Zudem werden die den Grundwasserträger schützen-
den Deckschichten durchstossen. Somit sind unterirdische Anlagen, w ie Tabelle B11 zeigt, nur für Nieder-
schlagsabwasser der Belastungsklassen gering oder allenfalls mitt el zulässig. Bei Niederschlagsabwasser 
einer höheren Belastungsklasse sind solche Anlagen allenfalls mit vorgeschalteter Behandlung zulässig. 
Je nach Belastung des Niederschlagsabwassers und in Abhängigkeit des Gewässerschutzbereichs müssen 
die Behandlungsanlagen den Anforderungen der Stufe «standard» oder der Stufe «erhöht» entsprechen. 
Erläuterungen hierzu fi nden sich im Kapitel   7.

Beispiel: Versickerung des Dachabwassers einer Liegenschaft  mit mitt lerer Belastungsklasse.

Das Abwasser von Dach- und Fassadenfl ächen der mitt leren Belastungsklasse darf gemäss  Tabelle B11 in den 
übrigen Bereichen (üB) immer versickert werden (sowohl ober- wie unterirdisch). Im Gewässerschutzbereich AU 
hingegen ist bei einer unterirdischen Versickerung (ohne Bodenpassage) eine Behandlung der Anforderungsstufe 
«standard» erforderlich (sofern eine Gefährdung des Grundwassers nicht ausgeschlossen werden kann). 

Informati onen zur Wahl und Dimensionierung der Versickerung bzw. der Behandlungsanlage sind in folgenden 
Modulen zu fi nden:

• Versickerung:
Modul Dimensionierung und Gestaltung Teil A (DA) Kap. 1 «Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser»

 – mit Bodenpassage: Kapitel 1.7
 – ohne Bodenpassage: Kapitel 1.8

• Behandlung:
Das Kap.  7 des vorliegenden Basismoduls enthält Hinweise und Links zu vom VSA empfohlenen Behandlungs-
anlagen.

 Tabelle B10
Breite des Belastungs-
streifens (zur Versicke-
rung nutzbar).

Beispiel B1

Tabelle B10
Breite des Belastungs-
streifens (zur Versicke-
rung nutzbar).
(Modul B, Seite 36)
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4.3 Zulässigkeitsprüfung Versickerung
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Versickerung

Gewässerschutz bereich 
AU, S1– S3, Sh, Sm, üB 
gemäss Gewässer-
schutzkarte

Bodenpassage 
(Aufb au ge-
mäss Modul DA 
Kap. 1.3)

Art der zu entwässernden Fläche
Dach- und Fassadenfl ächen Platz- und Verkehrsfl ächen

Belastungsklasse des Niederschlagsabwassers
gemäss Tabelle B6 gemäss Tabelle B7 und B8

gering mitt el hoch gering mitt el hoch

übrige Bereiche üB mit + + + 2 + + + 2

ohne + + Berhöht Bstandard
3 Bstandard Berhöht

Bereich AU mit + + + 2 + + + 2

ohne + Bstandard
1 Berhöht Bstandard

4 Bstandard Berhöht

S3, Sh, Sm mit + – – + –  –

ohne – – – – – –

Schutzareal/S2/S1 nicht relevant – – – – – –

Legende

+ Versickerung zulässig

Bstandard Versickerung zulässig mit Behandlung in Anlage der Anforderungsstufe «standard» oder «erhöht»

Berhöht Versickerung zulässig mit Behandlung in Anlage der Anforderungsstufe «erhöht»

– Versickerung nicht zulässig

Informati onen zu Behandlungsanlagen und Anforderungsstufen siehe Kap.  7 im vorliegenden Modul.

1 Bei Dächern oder Fassaden aus überwiegend inerten Materialien mit leicht erhöhten Anteilen an Blei-, Kupfer-, Zink- und Zinninstallati o-
nen (5 –10 % der Kontaktf läche) kann nach Rücksprache mit der kantonalen Fachstelle von einer Behandlung abgesehen werden, sofern 
eine Gefährdung des Grundwassers ausgeschlossen werden kann.

2 Bei der Versickerung von hoch belastetem Niederschlagsabwasser kann die kantonale Fachstelle verlangen, dass dieses nach der Boden-
passage gefasst wird, um die Reinigungsleistung kontrollieren zu können. In diesem Fall handelt es sich nicht mehr um eine Versicke-
rungsanlage, sondern um eine Behandlungsanlage. Siehe hierzu die Ausführungen in Kapitel 4.1.2.

3 Eine Versickerung am Ort des Anfalles über Rasengitt er-/Sicker-/Verbundsteine, Schott errasen, nicht befesti gte Wege und andere Rude-
ralfl ächen (→ Modul DA Kapitel 1.6) ist ohne weitere Behandlungsmassnahmen zulässig. Bei beschränkten Platzverhältnissen ist nach 
Rücksprache mit der kantonalen Fachstelle ein Überlauf in eine unterirdische Versickerung zulässig. Die zulässige Überlaufh äufi gkeit ist 
durch die kantonale Fachstelle zu besti mmen. 

4 Eine Versickerung am Ort des Anfalles über Rasengitt er-/Sicker-/Verbundsteine, Schott errasen, nicht befesti gte Wege und andere Rude-
ralfl ächen (→ Modul DA Kapitel 1.6) ist ohne weitere Behandlungsmassnahmen zulässig, solange der Anteil der undurchlässigen Flächen 
(z.B. Fahrstreifen bei Parkplätzen) nicht überwiegt. Bei genügenden Grundwasserfl urabständen kann nach Rücksprache mit der kantona-
len Fachstelle von einer Behandlung abgesehen werden, sofern eine Gefährdung des Grundwassers ausgeschlossen werden kann.

Bodenaufb au
Der Bodenaufb au hängt vom Versickerungstyp und den daran angeschlossenen Flächen ab. Angaben dazu können 
dem Modul DA Kap. 1.3 entnommen werden. Für die Strassenabwasserversickerung gilt der Bodenaufb au gemäss 
SN 640 361.

Achtung: bei einer Versickerung über eine Bodenpassage wird von einer direkten Versickerung gesprochen und nicht 
von der Versickerung, welche einer Behandlungsanlage nachgestellt ist. Siehe hierzu die Abgrenzung in Kap.  4.1.2.

Besti mmungen
• Eine Gefährdung des Grundwassers durch wassergefährdende Flüssigkeiten (z.B. auslaufendes Öl oder Benzin bei 

Parkplätzen oder Kühlanlagen auf Dächern) muss in jedem Fall ausgeschlossen werden. D.h. es ist in allen Fällen 
ein ausreichender Havarieschutz sicherzustellen, insbesondere bei Versickerung ohne Bodenpassage und ohne 
Behandlungsanlage. 

• Zeigen Frachtbetrachtungen, dass nachteilige Einwirkungen auf das Grundwasser nicht ausgeschlossen werden 
können, so kann die zuständige Behörde die obigen Zulässigkeitsbesti mmungen verschärfen.

• Sind an einer Versickerungsanlage sowohl Dach-/Fassaden- wie auch Platz-/Verkehrsfl ächen angeschlossen, so 
gelten jeweils die strengeren Anforderungen der Platz-/Verkehrsfl ächen. Von einer Vermischung von Nieder-
schlagsabwasser einer höheren Belastungsklasse mit Behandlungsbedarf mit Niederschlagsabwasser der 
Belastungsklasse gering ist wo immer möglich abzusehen, um einen unverhältnismässigen Flächenverbrauch für 
eine Versickerungs- und/oder Behandlungsanlage zu vermeiden.

 Tabelle B11
Zulässigkeit der 
 Ver sickerung von 
 Niederschlagsabwasser.

Fortsetzung Tabelle B11 s. nächste Seite

Tabelle B11
Zulässigkeit der 
 Ver sickerung von 
 Niederschlagsabwasser.
(Modul B, Seite 37)
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Versickerung

Fortsetzung «Besti mmungen»

• Eine Versickerungsfl äche gilt als Anlage wenn:
 – die Richtwerte nach VBBo überschritt en werden
 – die Akkumulati onsraten von Schadstoff en bei der Versickerung hoch sind (evtl. Nutzungsverbot des Pfl anzen-

materials zu Nahrungs- oder Futt erzwecken)
 – das Flächenverhältnis Entwässerungs- zu Versickerungsfl äche AE:AV >5:1 ist

• Bei der Versickerung über das Bankett  bei Verkehrsfl ächen sind vorzusehen:
 – Die Versickerungsfl äche ist nach Möglichkeit auf den Belastungsstreifen zu beschränken, wobei grundsätzlich 

das Verhältnis Entwässerungs- zu Versickerungsfl äche AE:AV ≤ 5:1 zu beachten ist.
 – Die Versickerung mit Schadstoff anreicherung auf privatem Kulturland ist zu vermeiden. Der Belastungsstreifen 

und die Versickerungsfl äche sind möglichst zur Strassenparzelle zu schlagen. Andernfalls sind die Verantwort-
lichkeiten zwischen dem Strasseneigentümer und dem privaten Eigentümer des Versickerungsstreifens 
verbindlich zu regeln. 

Hinweise:
• Bei der Versickerung mit Bodenpassage von mitt el bis hoch belastetem Niederschlagsabwasser kann der zusätz-

liche Einbau eines künstlichen Adsorbers zum Schutz der biologisch akti ven Bodenschicht und zur Verlängerung 
ihrer Lebensdauer empfehlenswert sein.

• Bei Neubau oder Renovierung einer Dachfl äche ist darauf zu achten, möglichst Materialien zu wählen, welche 
keine Stoff e freisetzen, die das Grundwasser zusätzlich belasten (Einsatz von emissionsarmen Materialien).

• Zuströmbereiche ZU liegen grösstenteils innerhalb des Bereichs AU und sind somit wie dieser zu beurteilen.

Fortsetzung Tabelle B11
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5 EINLEITUNG VON NIEDERSCHLAGS-
WASSER IN OBERIRDISCHE GEWÄSSER

5.1 Zulässigkeitsprüfung für die stoffliche Belastung
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Einzelbetrachtung an einer Einleitstelle

Zeichen Beschreibung Formel Bemerkung

Belastungsklasse des Niederschlagsabwassers gemäss  Tabelle B6 bis  Tabelle B8

QE Eingeleitete Niederschlagsabwassermenge mit Jähr-
lichkeit z = 1 an betrachteter Einleitstelle. Zur Berech-
nung siehe Anhang 2 des Moduls DA

ohne Berücksichti gung von 
Retenti onsmassnahmen

Q347 Niedrigwasserabfl uss: Abfl uss im Gewässer an der 
Einleitungsstelle, welcher während 347 Tagen des 
Jahres erreicht oder überschritt en wird. Falls Q347 nicht 
bekannt ist, kann mit einer Abfl ussmessung nach einer 
3-wöchigen Trockenperiode ein genügend genauer 
Näherungswert besti mmt werden.

Für zeitweise trocken fallende 
 Gewässer (z. B. in den Karst-
gebieten des Jura) sind die Einleit-
bedingungen mit der zuständigen 
Behörde festzulegen.

V Hydraulisches Einleitverhältnis V = Q347/QE

VS Gewässerspezifi sches Einleitverhältnis zur Beurteilung 
der stoffl  ichen Belastung

VS = V · fG  Tabelle B13

VG Gewässerspezifi sches Einleitverhältnis zur Beurteilung 
der hydraulischen Belastung

VG = V · fS · fG  Tabelle B14

fS und fG Korrekturfaktoren für Sohlenbeschaff enheit und 
 Gewässertypus für V < 1 (für V ≥ 1 gilt: fS = fG = 1.0)

Werte siehe unten

Gewässerspezifi sche Korrekturfaktoren  fS  und  fG (für V <1)

Sohlenbeschaff enheit Sohlenfaktor fS

überwiegend Feinsediment 0.5

überwiegend kiesig (< faustgross) 1.0

überwiegend steinig (> faustgross) 1.5

überwiegend blockig (> 0.5 m) 2.0

Gewässertyp Abfl ussmenge Q347 mitt lere Wasser- 
spiegelbreite

mitt lere Fliess-
geschwindigkeit1

Gewässerfaktor fG

Kleiner Mitt ellandbach < 0.1 m3/s < 1 m < 0.5 m/s 0.5

Grosser Mitt ellandbach 0.1–1.0 m3/s 1–5 m 1.0

Kleiner Voralpenbach < 0.1 m3/s < 1 m > 0.5 m/s 1.0

Grosser Voralpenbach 0.1–1.0 m3/s 1–5 m 2.0

Grössere Fliessgewässer > 1.0 m3/s > 5 m 2.0

Für V ≥ 1 beträgt fS = fG = 1.0

1 Die Fliessgeschwindigkeit hat hinweisenden Charakter für die Besti mmung des Gewässertypus. Langsam fl iessende (Mitt elland-)Bäche 
haben in der Regel ein ausgeglicheneres Abfl ussregime als schneller fl iessende, welche eher dem Voralpen-Typus zuzuordnen sind.

    Tabelle B12
Besti mmungsgrösse n 
zu Tabelle B1 3 und 
 Tabelle B14 für die 
 Abschätzung der 
 Einleitverhältnisse in 
oberirdische Gewässer.

Tabelle B12
Bestimmungsgrössen 
zu Tabelle B13 und 
 Tabelle B14 für die 
 Abschätzung der 
 Einleitverhältnisse in 
oberirdische Gewässer.
(MODUL B, Seite 40)
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Einleitung in oberirdische Gewässer – stoffl  iche Belastung (Behandlung)

Gewässertyp spezifi sches 
Einleit-
verhältnis
VS = V · fG 
gemäss Tabelle 
B12

Art der zu entwässernden Fläche
Dach- und Fassadenfl ächen Platz- und Verkehrsfl ächen

Belastungsklasse des Niederschlagsabwassers
gemäss Tabelle B6 gemäss Tabelle B7 und B8

gering mitt el hoch gering mitt el hoch

Fliessgewässer VS > 1 + + Bstandard + + Bstandard
1

VS ≤ 1 + + Berhöht + Bstandard
2 Berhöht

stehende Gewässer nicht defi niert + + Bstandard + + Bstandard

Legende

+ Einleitung zulässig

Bstandard Einleitung zulässig mit Behandlung in Anlage der Anforderungsstufe «standard» oder «erhöht»

Berhöht Einleitung zulässig mit Behandlung in Anlage der Anforderungsstufe «erhöht»

Informati onen zu Behandlungsanlagen und Anforderungsstufen siehe Kap. 7 im vorliegenden Modul.

1 Führt die Erfüllung der Anforderungsstufe «standard» zu unverhältnismässigen Massnahmen, können in Absprache mit der zuständigen 
Behörde Behandlungsmassnahmen der Anforderungsstufe «erleichtert» geprüft /bewilligt werden.

2 Die Behandlung dient dem Schutz von sensiblen und/oder ökologisch wertvollen Gewässern. Führt diese zu unverhältnismässigem Auf-
wand, können die Behandlungsanforderungen in Rücksprache mit der kantonalen Gewässerschutzfachstelle gesenkt oder es kann ggf. 
auf eine Behandlung verzichtet werden.

Besti mmungen
• Eine Gefährdung des Gewässers durch wassergefährdende Flüssigkeiten (z. B. auslaufendes Öl oder Benzin bei 

Parkplätzen oder Kühlanlagen auf Dächern) muss in jedem Fall ausgeschlossen werden. D. h. es ist in allen Fällen 
ein ausreichender Havarieschutz sicherzustellen, insbesondere bei Einleitungen ohne Behandlungsanlage. 

• Zeigen Frachtbetrachtungen, dass nachteilige Einwirkungen auf das Gewässer nicht ausgeschlossen werden 
können, so kann die zuständige Behörde die obigen Zulässigkeitsbesti mmungen verschärfen.

• Sind an einer Einleitung sowohl Dach-/Fassaden- wie auch Platz-/Verkehrsfl ächen angeschlossen, so gelten jeweils 
die strengeren Anforderungen der Platz-/Verkehrsfl ächen. Von einer Vermischung von Niederschlagsabwasser 
einer höheren Belastungsklasse mit Behandlungsbedarf mit Niederschlagsabwasser der Belastungsklasse gering 
ist wo immer möglich abzusehen, um einen unverhältnismässigen Flächenverbrauch für eine Behandlungsanlage 
zu vermeiden.

Hinweise
• Gewässerschutzbereich A0:

Gewässerschutzbereiche A0 werden durch die Kantone ausgeschieden, wobei verschiedene Kriterien massge-
bend sind. Je nach Grund der Ausscheidung sind die obigen Anforderungen durch die zuständigen kantonalen 
Behörden fallspezifi sch zu verschärfen.

• Bereich VS ~ 1:
Liegt das spezifi sche Einleitverhältnis nahe bei 1, so sind die gewässerspezifi schen Faktoren näher zu betrachten 
und allenfalls genauer zu besti mmen.

• Beim Neubau/Renovierung einer Dachfl äche ist darauf zu achten, möglichst Materialien zu wählen, welche 
keine Stoff e freisetzen, die das Gewässer zusätzlich belasten (Einsatz von emissionsarmen Materialien).

Beispiel: Einleitung des Abwassers einer Hauptstrasse (10 m breit und 1 km lang → 10 000 m2) mit mitt lerer 
 Belastungsklasse in einen grossen Mitt ellandbach:

• Hydraulisches Einleitverhältnis der Strasse mit Q E ca. 170 l/s, Q 347 rund 350 l/s: V = Q 347 /Q E = ca. 2.1

• Gewässerspezifi sches Einleitverhältnis zur Beurteilung der stoffl  ichen Belastung 
mit fG = 1 gemäss  Tabelle B12: VS = V · fG = ca. 2.1

Das Strassenabwasser bedarf keiner Behandlung, bevor es in den Bach eingeleitet werden darf.

 Tabelle B13
Zulässigkeit der Ein-
leitung von Nieder-
schlagsabwasser in 
oberirdische Gewässer 
aufgrund der stoffl  ichen 
Belastung.

Beispiel B2

Tabelle B13
Zulässigkeit der Ein-
leitung von Nieder-
schlagsabwasser in 
oberirdische Gewässer 
aufgrund der stofflichen 
Belastung.
(MODUL B, Seite 41)
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5.2 Zulässigkeitsprüfung für die hydraulische Belastung
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5.3   Zulässigkeitsprüfung für die hydraulische Belastung

Für die Beurteilung der hydraulischen Belastung wird das gewässerspezifi sche Einleitverhältnis VG (ge-
mäss  Tabelle B12) zwischen dem Niedrigwasserabfl uss Q347 des Gewässers und der Zufl ussspitze des 
Niederschlagsabwassers (der Jährlichkeit z = 1, Berechnung gemäss Anhang 2 des Moduls DA) benutzt. 
Im Vergleich zum hydraulischen Einleitverhältnis berücksichti gt das gewässerspezifi sche Einleitverhältnis 
auch die Sohlenbeschaff enheit sowie den Gewässertyp (Grösse und Abfl ussregime). Als Hilfsmitt el für 
die Beurteilung der Zulässigkeit einer Einleitung und der Notwendigkeit vorgeschalteter Retenti onsmass-
nahmen zur Redukti on der hydraulischen Belastung dient  Tabelle B14.

Die hier beschriebene Zulässigkeitsprüfung für die hydraulische Belastung basiert auf einer vereinfachten 
Klassierung der oberirdischen Gewässer. Dadurch wird sie insbesondere der Empfi ndlichkeit von kleinen 
Fliessgewässern bzw. der darin lebenden Lebewesen und Lebensgemeinschaft en auf hydraulische Belas-
tung nur bedingt gerecht. Wo immer möglich wird deshalb empfohlen, die Empfi ndlichkeit bzgl. hydrauli-
scher Belastung im Rahmen von übergeordneten Planungen durch Fachleute besti mmen zu lassen. 

Bestehen entsprechende Vorgaben aus übergeordneten Planungen, sind diese massgebend. Andernfalls 
kann di e Tabelle B14 als Hilfsmitt el zur Beurteilung beigezogen werden. 

Angaben zur Dimensionierung von Retenti onsanlagen sind im Modul DA Kap. 2.3 zu fi nden.

Einleitung in oberirdische Gewässer – hydraulische Belastung (Retenti on)

Gewässertyp spezifi sches Einleit verhältnis VG = V · fS· fG gemäss Tabelle B12 Retenti on erforderlich

Fliessgewässer VG ≥ 0.1 Nein

VG < 0.1 Ja

stehende Gewässer nicht defi niert Nein

Hinweise
• Retenti onsanlagen:

Für die Planung und Realisierung von Retenti onsanlagen ist das Modul «Gestaltungs- und Dimensionierungs-
hinweise» der vorliegenden Publikati on zu beachten.

• Befesti gte Sohlen: 
Für Gewässer mit befesti gten Sohlen besteht keine Veranlassung, aus Gewässerschutzgründen eine Retenti on 
einzufordern, sofern unterhalb liegende Gewässerabschnitt e mit natürlicher Sohle nicht beeinträchti gt werden.

• Bagatellgrenze: 
Bei einer eingeleiteten Niederschlagsabwassermenge QE ≤ 20 l/s kann auf eine Retenti on verzichtet werden.

• Hochwasserschutz:
Retenti onsmassnahmen für den Hochwasserschutz sind nicht Gegenstand der vorliegenden Richtlinie und sind 
ggf. unabhängig davon zu prüfen.

• Bereich VG nahe bei 0.1:
Liegt das spezifi sche Einleitverhältnis nahe bei 0.1, so sind die gewässerspezifi schen Faktoren näher zu betrachten 
und allenfalls genauer zu besti mmen.

• Vorgaben aus übergeordneten Planungen:
Enthalten übergeordnete Planungen wie z. B. GEP, Verbands-GEP oder REP Anforderungen an die Retenti on auf-
grund weitergehender Prüfung der Empfi ndlichkeit des Gewässers bzgl. hydraulischer Belastung oder bei bereits 
voll ausgelasteten Regenabwasserkanalisati onen, sind diese massgebend. 

Beispiel: Einleitung des Dachabwassers eines Mehrfamilienhauses (400 m2) in einen kleinen Mitt ellandbach, dessen 
Bachsohle überwiegend kiesig ist:

• Hydraulisches Einleitverhältnis von der Liegenschaft  mit QE ca. 6.8 l/s, Q347 rund 3 l/s: V = Q347 /QE = ca. 0.44

• Gewässerspezifi sches Einleitverhältnis zur Beurteilung der hydraulischen Belastung 
mit fS = 1, fG = 0.5 gemäss  Tabelle B12: VG = V · fS · fG = ca. 0.22

Es ist keine Retenti on erforderlich, da das spezifi sche Verhältnis VG ≥ 0.1 ist und die eingeleitete Niederschlags-
abwassermenge zudem unter der Bagatellgrenze liegt (QE = 6.8 d. h. ≤ 20 l/s).

 Tabelle B14
Zulässigkeit der Ein-
leitung von Nieder-
schlagsabwasser in 
oberirdische Gewässer 
aufgrund der hydrau-
lischen Belastung.

Beispiel B3

Tabelle B14
Zulässigkeit der Ein-
leitung von Nieder-
schlagsabwasser in 
oberirdische Gewässer 
aufgrund der hydrau-
lischen Belastung.
(Modul B, Seite 42)
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6 BEHANDLUNG VON NIEDERSCHLAGS-
ABWASSER

6.1 Anforderungsstufen

45Modul B: Kapitel 7

7 BEHANDLUNG VON 
NIEDERSCHLAGSABWASSER

7.1 Behandlungsbedarf

Niederschlagsabwasser muss vor der Versickerung oder Einleitung in ein oberirdisches Gewässer be-
handelt werden, wenn dies aufgrund der Zulässigkeitsprüfung gemäss Kapi teln  4 und 5 erforderlich ist.

Bei Versickerungsanlagen mit Bodenpassage kann eine Vorbehandlung sinnvoll sein, um die Anreicherung 
von Schadstoff en im Bodenmaterial zu verzögern und so ihre Lebensdauer zu verlängern.

Bei Einleitung in ein oberirdisches Gewässer kann sich eine Behandlung auch aufgrund einer Mass-
nahmenprüfung nach STORM als notwendig erweisen. 

7.2 Massgebende Stoff gruppen

Nicht alle Behandlungsanlagen eignen sich für alle Niederschlagsabwasserarten. Bei der Wahl der Be-
handlungsanlage ist deshalb besonders auf die Herkunft  des Niederschlagsabwassers zu achten, die mass-
gebend für die darin enthaltenen Schadstoff e und ihren Zustand (parti kulär oder gelöst) ist. Siehe  hierzu 
Tabelle B5: Flächen und daraus stammende Schadstoff e  in Kap. 3.1.1.

7.3 Unterschied von Boden im Vergleich zu anderen Filtermaterialien

Eine biologisch akti ve Bodenschicht eignet sich grundsätzlich in allen Fällen, da diese bei richti gem Auf-
bau sowohl eine mechanische Filterwirkung für parti kuläre Stoff e wie eine adsorbierende Wirkung für 
die gelösten Stoff e (sowohl Metalle wie Pesti zide) aufweist. Alternati ve Filtermaterialien decken hingegen 
nicht die gesamte Bandbreite an Filterwirkungen ab. Z. B. eignen sich Sandfi lter besonders gut für reines 
Strassenabwasser, da der Hauptanteil der darin enthaltenen Schwermetalle in parti kulärer Form vorliegt, 
jedoch nicht für Dachabwasser, in welchem die Schwermetalle in gelöster Form vorliegen. 

7.4 Anforderungsstufen

In Anlehnung an die SN 640 361 [102] und die ASTRA-Richtlinie für Strassenabwasserbehandlung an 
 Nati onalstrassen [56] wird zwischen drei Anforderungsstufen unterschieden: Standard, Erhöht und Er-
leichtert. 

Anforderung Geforderte Wirkungsgrade

hydraulisch GUS Metalle 
(Kupfer, Zink)

Pesti zide 
(Mecoprop, Diuron)

Standard ≥ 90 % ≥ 80 % ≥ 70 % ≥ 70 %

Erhöht ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 %

Erleichtert* ≥ 90 % ≥ 70 % – –

* Diese Anforderungsstufe ist nur für reines Strassenabwasser und nur in besti mmten Fällen zulässig (siehe  Tabelle B13). Aus diesem Grund 
werden nur die Anforderungen gemäss SN 640 361 übernommen.

 Tabelle B15
Geforderte Wirkungs-
grade für die verschie-
denen Anforderungs-
stufen.

Tabelle B15
Geforderte Wirkungs-
grade für die verschie-
denen Anforderungs-
stufen.
(Modul B, Seite 45)

6.2 Wahl von geeigneten Behandlungsanlagen
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7.5 Wahl von geeigneten Behandlungsanlagen

Da immer neue Behandlungsanlagen auf den Markt kommen, stellt der VSA zwei Listen von geprüft en 
und empfohlenen Behandlungsanlagen online zur Verfügung, welche regelmässig aufgrund der neuen 
Prüfresultate aktualisiert werden. 

Je nach Herkunft  des zu behandelnden Niederschlagsabwassers sind für die Empfehlung der Anlagen 
nicht alle Stoff gruppen relevant. Beispielsweise ist für Anlagen, welche ausschliesslich der Behandlung 
von Strassenabwasser dienen, der Wirkungsgrad für Pesti zide vernachlässigbar.

Art der Anlage Kurzbeschrieb Listen mit Anlagen Bstandard und Berhöht

Dezentrale 
Kompaktanlagen

Solche Anlagen zeichnen sich durch eine standardi-
sierte Bauweise aus und werden vorgeferti gt vom 
Hersteller als Gesamtsystem angeboten und ausge-
liefert. Die Anschlussfl äche auf ein einzelnes Anlagen-
modul beträgt in der Regel weniger als 2000 m2 [395]. 
Typische Anlagen sind Schacht- und Rinnensysteme, 
die für den Rückhalt von parti kulären und gelösten 
Stoff en aus Niederschlagsabwasser für geringe bis 
hohe Belastungsklassen entwickelt sind.

→ Liste A: www.vsa.ch/adsorber

Die in der Liste enthaltenen Anlagen, 
wurden gemäss der Leistungsprüfung 
Adsorber des VSA [156] geprüft .

Zentrale Anlagen Solche Anlagen werden für die einzelne Anwendung 
dimensioniert. Darunter fallen z. B. Mulden-Rigolen, 
Retenti onsfi lterbecken mit einer fi ltrierenden Boden-
schicht oder anderen Filtermaterialien, technische 
Grossanlagen wie z. B. Absetzbecken mit Polstoff fi lter.

→ Liste B: www.vsa.ch/adsorber

für reines Strassenabwasser erfolgt 
die Wahl der Anlage gemäss der 
SN 640 361 (bzw. ASTRA-RiLi [56] für 
Nati onalstrassen)

 Tabelle B16
Listen mit geprüft en 
Behandlungsanlagen.

Tabelle B16
Listen mit geprüften 
Behandlungsanlagen.
(Modul B, Seite 46)
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7 ANLAGEN ZUR VERSICKERUNG VON 
NIEDERSCHLAGSWASSER

7.1 Bodenaufbau für die Versickerung im Liegenschaftsbereich

14 Modul DA: Kapitel 1

Grundanforderung 1: geschlossenen Pfl anzendecke, extensive Dauergründlanddecke

Grundanforderung 2: sickerfähiger Untergrund (Zielwert: max. 48 h unter Wasser)

Grundanforderung 3: Mächti gkeit [cm]

Gesamtmächti gkeit Ober- und Unterboden ≥30 cm (senkrecht zur oberfl äche)

Oberboden (A-Horizont) 10 –30 cm

Unterboden (B-Horizont) mind. Diff erenz Gesamtmächti gkeit – Mächti gkeit Oberboden; 
opti onal, falls Oberboden ≥30 cm

Weiterführende Kriterien

Zusammensetzung Tongehalt [%] 10 –20 %, in Ausnahmefällen 5 –25 %

Anteil an organischer 
Substanz (Humusgehalt)

Im Oberboden: Bereich «schwach humos» bis «humos»

Im Unterboden: Geringer als im Oberboden (max 1 %).

In beiden Fällen keine Beimischung von Zusatzstoff en (bspw. 
Kompost)

pH-Wert Die Diff erenz der pH-Werte von Ober- und Unterboden darf 
nicht wachstumshemmend sein (grundsätzlich >5)

1.3.3 V orgehen beim Aufb au eines zur Versickerung dienenden Bodens

Bei grösseren Bauvorhaben ist beim Aufb au des Bodens einer Versickerungsanlage folgendes Vorgehen 
zwingend und bei allen Bauvorhaben sinngemäss anzuwenden (bezüglich der Details halte man sich an 
die Schweizer Normen SN 640 581a, 640 582 und 640 583 des VSS):

• Beurteilung des zur Verwendung vorgeschlagenen Bodenmaterials, vor allem im Hinblick auf die in 
 Tabelle DA1 dargelegten Parameter (meistens genügen einfache Feldmethoden geplant und beglei-
tet durch eine bodenkundlich geschulte Fachperson, nebst einigen wenigen Labor-Besti mmungen im 
Sinne einer Eichung und Qualitätskontrolle).

• Aufgrund der angetroff enen Eigenschaft en: Triage des Bodenmaterials in Bezug auf mögliche Verwen-
dungszwecke.

• Bei Hinweisen auf bereits schadstoffb  elastete Böden: Vorgehen gemäss relevanten Vollzugshilfen des 
BAFU [53, 54].

• Zulässigkeit des Maschineneinsatzes festlegen und verbindlich erklären, abgestützt auf Maschinen-
gewicht, Flächenpressung und Bodenfeuchte. Die entsprechenden Arbeiten sind durch eine boden-
kundlich geschulte und erfahrene Fachperson im notwendigen Ausmass zu begleiten. Der aufzubrin-
gende Boden darf während des Einbaus durch ausführende Baumaschinen niemals befahren werden. 
Verdichtetes Bodenmaterial ist für die Zwecke der Niederschlagswasserversickerung nicht mehr 
brauchbar.

• Die Rekulti vierung nach Abschluss der Erdarbeiten ist von entscheidender Bedeutung. Wird der Boden 
im Rahmen der Bautäti gkeit frisch geschütt et, lassen sich durch Verwendung besser geeigneter Böden 
(normalerweise besteht ein «Überangebot» an Boden) einzelne Bodenparameter, wie z. B. Ton- oder 
Humusgehalt, den Bedürfnissen anpassen. Wird hingegen gewachsener Boden zur Niederschlags-
wasserversickerung verwendet, sollte höchstens der Oberboden bearbeitet werden, der Unterboden 
sollte unverändert belassen werden, vor allem darf er durch die Bauarbeiten nicht verdichtet werden. 
Die Wiederherstellung des natürlichen Porensystems nach der durch die Schütt ung vorübergehend 
vorhandenen «Überlockerung» braucht einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren, bis die gewünschte opti -
male Wirkung erreicht werden kann.

• Versickerungsfl ächen dürfen nach erfolgreicher Begrünung nur mit leichten Maschinen und sehr nied-
rigem Kontaktf lächendruck (<300 g/cm2) befahren werden, damit das Porensystem nicht zerstört 
wird.

  Tabelle DA1
Anforderungen an den 
Aufb au einer Boden-
schicht zur fl ächenför-
migen Versickerung von 
Niederschlagsabwasser 
im Liegenschaft s-
bereich.

Tabelle DA1
Anforderungen an den 
Aufbau einer Boden-
schicht zur flächenför-
migen Versickerung von 
Niederschlagsabwasser 
im Liegenschafts-
bereich.
(Modul DA, Seite 14)

Abbildung DA3
Fliesswege bei Versicke-
rung über die Schulter 
und flächenförmiger 
Versickerung.
(Modul DA, Seite 16)

Versickerung über
die Schulter 

flächenförmige
Versickerung

7.2 Arten der Versickerung

7.2.1 Sammeln und Verteilen mit flächenförmiger Versickerung
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7.2.2 Sammeln und Versickern in einer Versickerungsanlage

Flächenförmige Versickerung
am Ort des Anfalls

Versickerung über die Schulter

Versickerungsbecken

Kieskörper
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Versickerungsschacht

Versickerungsstrang

Versickerung über die Schulter

 

 
(AE= Entwässerungsfläche,
(AV= Versickerungsfläche) 

AE:AV <5 

AE:AV ≥5 

Abbildung DA5
Unterschiedliche 
 Versickerungsarten.
(Modul DA, Seite 18)
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7.3 Bau von durchlässigen Flächen

7.3.1 Schotterrasen

ca. 3 cm 

ca. 15 cm

ca. 
30–50 cm

 Wachstumsschicht aus Kies-
sand mit einem Kulturerde-
Anteil von 20 bis 30% 

Fundationsschicht 
aus frostsicherem Kies

Splitt gewalzt

Untergrund

Abbildung DA6
Schotterrasen.
(Modul DA, Seite 19)

7.3.2 Rasengittersteine, Pflastersteine, Sickerbetonsteine

Sand- oder Splittbett
Oberfläche verdichtet 
oder planiert

Fundationsschicht
aus frostsicherem Kies 

Rasengittersteine

Zwischenräume mit 
Oberboden gefüllt

Untergrund

ca. 5 cm 
 cm

ca.
20–40 cm

ca. 10 cm

Abbildung DA7 
Rasengittersteine.
(Modul DA, Seite 20)
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7.4   Bau von Versickerungsanlagen mit Bodenpassage

7.4.1 Versickerung «über die Schulter»

Grundwasserspiegel
bei HW 10

Gefälle

Muldenförmiger
Abschluss

Oberboden d >20 cm 

Unterboden d >30 cm  
Gefälle

Untergrund mit
genügender
Sickerfähigkeit

mind. 1 m
mind.  0.5 m

Abbildung DA8
Konzentrierte Nieder-
schlagsversickerung 
(AE:AV >5) über die 
Schulter.
(Modul DA, Seite 21)

7.4.2 Versickerungsbecken

evtl. mit Überlauf 
in ein Gewässer

max. Stauhöhe

Grundwasserspiegel
bei HW 10
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it

Hinterbetonierung
mind. 1m

Einleitung
evtl. von
Vorreinigung 

Blockwurf/
Pflästerung

mind.  0.5 m

Begrünung,
Bepflanzung

Oberboden
d >20 cm 
Unterboden
d >30 cm 

Abbildung DA9
Konzentrierte Nieder-
schlagsversickerung 
(AE:AV >5) in einem 
Versickerungsbecken.
(Modul DA, Seite 22)
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7.5 Bau von Versickerungsanlagen ohne Bodenpassage

7.5.1 Kieskörper, Kiesfladen

Möglich-
keit für
Proben-
nahme

Oberboden

Auffüllmaterial

Geotextilmatte

Filterkies, Kiessand,
Wandkies oder 
Betonkies (kein 
Recyclingmaterial)

Betonrohr Ø 0.8–1.0 m
gemäss SN592000
vollwandig 
Sickerschachtrohr
Ø ca. 1 m

Einleitschacht/Kontrollschacht
verschliessbarer, dichter Deckel,
Beschriftung «Versickerung»

Schlammsammler
verschliessbarer, dichter Deckel,
Beschriftung «Schlammsammler/
Versickerung»

evtl. Lüftungsschacht/Notüberlauf≥10 cm
erhöht

Grundwasserspiegel
bei HW 10

Zulauf

U
nt

er
gr

un
d 

m
it 

ge
nü

ge
nd

er
Si

ck
er

fä
hi

gk
ei

t

mind. 1 m

mind. 1 m

Abbildung DA10
Kieskörper, Kiesfladen.
(Modul DA, Seite 24)

7.5.2 Versickerungsschacht

Oberboden

Auffüllmaterial

Bollensteine, evtl.
mit Geotextilmatte,
evtl. Prallmatte

Filterkies, Kiessand,
Wandkies oder
Betonkies (kein
Recyclingmaterial)

Betonrohr Ø ca. 1 m
vollwandig

Sickerschachtrohr
Ø ca. 1 m

Versickerungsschacht
verschliessbarer, dichter Deckel,
Beschriftung «Versickerung»

Schlammsammler
verschliessbarer, dichter Deckel,
Beschriftung «Schlammsammler/
Versickerung»

evtl. Lüftungsschacht/Notüberlauf≥10 cm
erhöht

Möglich-
keit für
Proben-
nahme

D
ec

ks
ch

ic
ht

en

mind. 1 m

si
ck

er
fä

hi
ge

Sc
hi

ch
t

Zulauf

Grundwasserspiegel
bei HW 10

Abbildung DA11
Versickerungsschacht.
(Modul DA, Seite 25)
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7.5.3 Versickerungsstrang

Grundwasserspiegel
bei HW 10

si
ck

er
fä

hi
ge

 S
ch

ic
ht

Einleitschacht
verschliessbarer, dichter Deckel,
Beschriftung «Versickerung»

Kontrollschacht
verschliessbarer, dichter Deckel,
Beschriftung «Versickerung»

evtl. Lüftungsschacht/
Notüberlauf≥10 cm

erhöht

Schlammsammler
verschliessbarer, dichter 
Deckel, Beschriftung 
«Schlammsammler/
Versickerung»

Möglich-
keit für
Proben-
nahme

mind. 1 m

Zulauf

mind. 1 m

D
ec

ks
ch

ic
ht

en Oberboden

Geotextilmatte

Auffüllmaterial

Filterkies, 
Kiessand,
Wandkies oder
Betonkies 
(kein Recycling-
material)

Betonrohr 
Ø 0.8 –1.0 m
gemäss 
SN592000
vollwandig 

Versickerungsrohr
Ø 15–50cm
PE (geschlitzt)

Filterkies 8/16mm

Abbildung DA12
Versickerungsstrang 
(Versickerungsgalerie).
(Modul DA, Seite 26)

7.6 Dimensionierung von Versickerungsanlagen

7.6.1 Grundlagen

28 Modul DA: Kapitel 1

Art der Anlage Zweck der Anlage Mögliche Jährlichkeiten z als Grössenordnung 
für Einordnung der Anlagen

Versickerung mit/
ohne Retenti on

Schliessung des Wasserkreislaufs, 
Grundwasseranreicherung gemäss 
GSchG Art. 43

<z1 bis z10

Es soll so viel, wie unter den gegebenen Verhält-
nissen möglich ist, versickert werden (Normalfall)

Retenti on mit/ohne 
Versickerung im 
Mischsystem

Redukti on von Abfl ussspitzen Spezifi zieren je nach vorhandener Kapazität im 
unterliegenden Kanalnetz (Vorgabe GEP, VGEP, 
REP)

Retenti on mit/ohne 
Versickerung im 
Trennsystem

Redukti on von hydraulischem Stress bei 
Einleitung in ein Gewässer

z2, z1 evtl. sogar <z1 

Siehe dazu auch Hinweise im Basismodul und 
Imissionsvorgaben im STORM-Modul

Behandlungsanlagen 
mit/ohne Retenti on

(Vor-)Behandlung des Regenabwassers, 
um die Einleitung besti mmter Stoff e 
(Konzentrati onen oder Frachten) in 
ein Gewässer oder eine nachfolgende 
Behandlungsstufe oder Versickerungs-
anlage zu verringern

ηtot = 70 – 90 % Gesamtwirkungsgrad der Anlage 
bezüglich Schadstoff rückhalt, d. h. 80 % oder 90 % 
des mitt leren, jährlich anfallenden Schadstoff -
fracht sollen behandelt werden

ηhyd = 90 % hydraulischer Wirkungsgrad, bei ri 
zwischen 18 –20 l/s ha, d. h. z<1

Für grössere Anlagen, welche mehr als einer Liegenschaft  dienen (Industrieareale, grössere Überbauun-
gen, Schulanlagen etc.), muss die Dimensionierung mit einem detaillierten hydrologischen Modell und 
mithilfe einer Langzeit-Konti nuumssimulati on erfolgen.

1.10.2  Dimensionierung aufgrund regionsspezifi scher Regenintensitätskurven

Ein bewährtes Vorgehen zur Dimensionierung von kleinen Versickerungsanlagen basiert auf einer orts- 
oder regionsspezifi schen Regenintensitätskurve analog zur  Abbildung DA14 in Kap.  1.10.3 des vorliegen-
den Moduls.

Mithilfe der regionsspezifi schen Regenintensitätskurve, z. B. nach SN 640 350, wird die Summenlinie der 
anfallenden Niederschlagswassermenge Q in Funkti on der Regendauer t für die gegebene Entwässe-
rungsfl äche AE red konstruiert. Es hat sich bewährt, eine Jährlichkeit z von 10 Jahren in Rechnung zu setzen, 
wobei bei extremen Ereignissen das Risiko eines kurzfristi gen Überlaufens der Anlage in Kauf genommen 
wird.

Als Beispiel zeigt die Abbildung DA13 die Summenlinie der Niederschlagsabwassermenge Q, welche bei 
einem 10-jährigen Starkregenereignis in der Region Mitt elland während der ersten 60 Minuten auf einer 
gegebenen Fläche AE red anfällt. Massgebend für die Besti mmung des erforderlichen Retenti onsvolumens 

 Tabelle DA2
Grössenordnung der 
Dimensionierungs-
jährlichkeiten von 
 Versickerungs- und 
Retenti onsanlagen nach 
Zweck der Anlage.

A bbildung DA13
Niederschlagsabwasser-
anfall, Versickerungs-
leistung und Retenti ons-
volumen (Beispiel).

Summenlinie der Niederschlagswassermenge

für eine gegebene Entwässerungsfläche AE red 
erforderliches 
Retentionsvolumen 
l = 5.1 m3  

Summenlinie der Versickerungsleistung Qs = 40 l/min  
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Tabelle DA2
Grössenordnung der 
Dimensionierungs-
jährlichkeiten von 
 Versickerungs- und 
Retentionsanlagen nach 
Zweck der Anlage.
(Modul DA, Seite 28)
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8 ANLAGEN ZUR RETENTION VON 
NIEDERSCHLAGSWASSER

8.1 Arten von Retentionsmassnahmen

Tabelle DA3
Unterscheidung von 
Retentionsanlagen.
(Modul DA, Seite 33)

33Modul DA: Kapitel 2

2.2 Arten von Retenti onsmassnahmen

Je nach Zielsetzung können verschiedene Aspekte und Arten der Retenti on unterschieden werden:

Unterscheidung Merkmal Umschreibung, Zielsetzung Bemessungsabfl uss (Drosselspende qab)

Nach dem Zweck ökologisch Massnahme zur Abminderung 
der Nachteile der Oberfl ächen-
versiegelung

Entsprechend dem Abfl uss aus dem nicht 
befesti gten, ursprünglichen Zustand des 
Einzugsgebietes. Besti mmung z. B. anhand 
des Ansatzes «Basisabfl uss» mit einem 
qab = 10 l/s pro ha aus einem natürlichen 
Einzugsgebiet (Gras, Weideland).

Sicherheits-
bedingt

Mitt el, um eine Versickerungs-
anlage oder ein überlastetes 
Kanalnetz zu entlasten

Entsprechend der Versickerungsleistung 
der Versickerungsanlage

Gemäss Erfordernissen aus der hydrau-
lischen Kanalnetzberechnung

Nach dem Ort direkt am Ort des 
Wasseranfalls

Retenti on direkt auf den 
beregneten Flächen

in einer Anlage Sammlung und Ableitung des 
Niederschlagsabwassers in 
eine Retenti onsanlage.

Nach der Einzugs-
gebietsgrösse

dezentral Stufe Parzelle oder Liegen-
schaft  (Eigentümer privat)

zentral Stufe Quarti er oder Kanalzone 
(Eigentümer i. d. R. Gemeinde)

Für die Dimensionierung und Gestaltung eignet sich obige Einteilung nach konzepti onellen Grössen 
nur bedingt. In diesem Modul werden die Anlagetypen daher nach ihrem Ort bzw. nach ihrem Bautyp 
beschrieben: 
• Dachretenti on auf Liegenschaft en (Kap.  2.2.1);
• Gräben (Kap. 2.2.2);
• Oberfl ächenspeicher (Kap. 2.2.3);
• Speicherkanäle (Kap. 2.2.4);
• Retenti onsbecken und -Mulden (Kap. 2.2.5).

2.2.1   Dachretenti on auf Liegenschaft en

Allgemeine Randbedingungen
Die Dachretenti on wird vor allem auf Flachdächern prakti ziert. Es handelt sich dabei um eine Retenti on 
am Ort des Wasseranfalls. Allerdings bestehen oft  Vorbehalte und Ängste, die sich nicht gegen die Dach-
retenti on an sich richten, sondern im Zusammenhang mit Dichti gkeitsproblemen stehen. Moderne Dach-
systeme, welche fachtechnisch richti g erstellt sind, rechtf erti gen jedoch solche Vorbehalte nicht mehr. 
Zudem können mit Dachbegrünungen auch übergeordnete Ziele erreicht werden, wie etwa die Redukti on 
des Wärmeinseleff ektes oder die Förderung der Biodiversität. Die Erstellung von Dachretenti onsanlagen 
stützt sich auf die entsprechenden Normen und Empfehlungen (SIA 271, SN 592 000 und 565 010). Zu 
beachten sind selbstverständlich die Verlegevorschrift en der Hersteller von Abdichtungssystemen, die 
saubere Ausbildung von Anschlüssen und Abläufen, aber auch der Unterhalt der Anlagen.

Bei Neubauten kann die Dachretenti on von Anfang an eingeplant werden. Doch ist sie auch bei bestehen-
den Gebäuden oft  mit verhältnismässigen Anpassungen nachträglich möglich. Die Dachbrüstungen sind in 
der Regel grosszügig bemessen und ein Einstau von Niederschlagsabwasser ist problemlos möglich. Wo 
zusätzliches Sickermaterial aufgebracht werden muss, ist jedoch die stati sche Machbarkeit zu überprüfen.

Nutzschicht (Dachabdeckung)
Die zu speichernde Wassermenge entspricht der eff ekti ven Niederschlagshöhe, sofern keine benach-
barten Dachfl ächen angeschlossen sind. Ein Starkregen wird folglich zu einer Nett o-Einstauhöhe von 

 Tabelle DA3
Unterscheidung von 
Retenti onsanlagen.

8.1.1 Dachretention auf Liegenschaften

34

5 bis 10 cm führen. Wird das Niederschlagsabwasser in einer porösen Abdeckschicht gespeichert, ver-
grössert sich die Einstauhöhe je nach verfügbarem Porenraum des Dachmaterials (für Kies beträgt der 
verfügbare Porenraum 20 bis 30 %).

Bei extensiv begrünten Flachdächern, welche relati v grosse Wassermengen zwischenspeichern und 
verdunsten, werden Schadstoff e adsorbiert und somit die Qualität der Dachabfl üsse verbessert. 
Allerdings nur, wenn auf den Einsatz von Bioziden und Pfl anzenschutzmitt el in den Dachbahnen (z. B. 
als Wurzelschutz) verzichtet wird, da sonst riskiert wird, dass Dachabfl üsse durch die Auswaschung 
derselben belastet werden. Extensiv begrünte Dächer stellen eine Kombinati on von Versickerung und 
Drainage dar. Sie eignen sich auch bei schwach geneigten Dachformen. Die Vorteile extensiv begrünter 
Flachdächer werden beim Vergleich ihres Spitzenabfl ussbeiwerts mit den entsprechenden Werten für 
andere Dachabdeckungen deutlich ([368], [369]):

Dachaufb au Kies Schott errasen Extensiv begrüntes Dach

Abfl usskoeffi  zient ψs 0.80 0.55 0.10 – 0.70

Dies ist vor allem bei einer Ableitung des Dachwassers bedeutsam. Soll das Dachwasser von begrünten 
Flachdächern versickert werden, muss beachtet werden, dass die Gesamt-Abfl ussbeiwerte (d. h. das Ver-
hältnis zwischen Gesamtabfl uss und Gesamtniederschlag) wesentlich über den Spitzenabfl ussbeiwerten 
liegen und 0.6 bis 0.8 erreichen können.

Ablaufb egrenzung
Der Abfl uss wird durch eine geeignete Konstrukti on der Dachwassereinläufe begrenzt, beispielsweise 
mitt els aufgesetzten, kalibrierten Lochblenden oder Dreieckblechen oder einer Wirbeldrossel. Die Regu-
liereinrichtung muss mit einem Gitt erkorb vor Verstopfung geschützt werden – zumindest ist die Notwen-
digkeit einer solchen Schutzvorrichtung im Rahmen eines hydraulischen Belastungsversuchs zu prüfen. 
Die Wirbeldrossel hat den Vorteil einer gewissen Selbstreinigung. Die hydraulische Kennlinie und die Ins-
tallati onsvorschrift en sind für die verschiedenen Fabrikate unterschiedlich (Herstellerangaben beachten). 
Extensiv begrünte Dächer benöti gen keine Abfl ussbegrenzung, da diese Funkti on vom Dachaufb au selbst 
übernommen wird.

Notüberlauf
Ein Notüberlauf als planerische Massnahme im Überlastf all hilft  das Risiko bei einer Verstopfung der 
Abläufe oder bei einer Überforderung der Abfl ussdrosselung infolge eines extremen Niederschlags-
ereignisses zu verringern. Sofern die Ablaufrohre genügend Kapazität aufweisen, kann der Notüberlauf 
daran angeschlossen werden, andernfalls ist eine separate Anordnung erforderlich (z. B. in Form von 
Dachspeiern über die Fassade, die auf Höhe des maximal zulässigen Wasserspiegels in einen nach oben 
off enen Schlitz in der Dachbrüstung versetzt werden). Der Notüberlauf – bzw. die Summe der Notüber-
läufe – muss auf einen Spitzenabfl uss dimensioniert werden, der der ungedämpft en Spitzenintensität 
eines Bemessungsniederschlags entspricht. Einzelheiten bezüglich der Ausführung von Notüberlaufen bei 
Dachretenti onen fi nden sich in der Norm SN 592 000. 

Unterhalt und Sicherheitsmassnahmen 
Zusätzlich zum üblichen Unterhalt konventi oneller Flachdächer ist insbesondere darauf zu achten, dass 
die hydraulischen Organe nicht verstopft  werden. Regelmässige Kontrollen sind empfehlenswert. Es ist 
klar, dass Zugänglichkeit und Unterhaltsfreundlichkeit sowie die Zuverlässigkeit des Wartungspersonals 
wesentliche Voraussetzungen für die einwandfreie Wartung dieser Anlagen sind.

Bei begrünten Dächern muss ausserdem die Bepfl anzung gepfl egt werden, damit die Pfl anzen gut gedei-
hen und die Versickerungskapazität erhalten bleibt. Die Düngung begrünter Dächer ist im Interesse eines 
minimal belasteten Dachwasserabfl usses zu unterlassen. Neu erstellte Dachbepfl anzungen sollten bis zur 
Verwurzelung vor einer Abschwemmung geschützt werden, beispielsweise durch den Einsatz von Kokos-
matt en.

 Tabelle DA4
Abfl ussbeiwerte von 
Dächern [101].

Modul DA: Kapitel 2

Tabelle DA4
Abflussbeiwerte von 
Dächern [101].
(Modul DA, Seite 34)

8.1.2 Gräben
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2.2.2 G  räben

Beschreibung
Gräben sind längliche fl ache Mulden, die in kleinen Grünanlagen oder am Rande von Parkplätzen ver-
laufen. Sie können als Einzelanlagen oder vernetzt angelegt werden. Das Niederschlagsabwasser fl iesst 
entlang der ganzen Strecke direkt in den Graben oder es wird über Leitungen und Rinnen eingeleitet. 

Das Wasser wird in erster Linie – zumindest teilweise – versickert, während der Rest gedrosselt in das 
nächstgelegene Gewässer eingeleitet wird. In niederschlagsfreien Zeiten fallen die Gräben trocken.

Konzepti on
Ausser den hydrologischen Funkti onen werden mit Gräben vor allem eine gute Eingliederung in die Um-
gebung, Unterhaltsfreundlichkeit und Sicherheit angestrebt. Daher ist das Profi l eines Grabens einfach: 
trapezförmig oder dreieckig, möglichst ausladend und wenig ti ef.

Gräben 
entlang von

Tiefe H Breite B

Strassen 1.0 bis 1.5 m 3 bis 5 H

Plätzen, 
Siedlungen

0.2 bis 0.5 m 10 bis 20 H

Das Längsgefälle sollte 0.5 % nicht über-
steigen.

Die Oberfl ächen sind normalerweise begrünt. Manchmal ist die Sohle mit Rasengitt ersteinen oder einem 
Schroppenbett  befesti gt. Bei der Wahl der Bepfl anzung ist darauf zu achten, dass diese sowohl kurz zeiti ge 
Überfl utung als auch Trockenheit verträgt. Tiefwurzelnde Pfl anzen sind aufgrund des reduzierten Schutz 
des Grundwasser ungeeignet (vgl. Anforderungen an den Bewuchs von Versickerungsanlagen in Kapi-
tel 1.3.1). 

Der Graben ist am unteren Ende abgeschlossen. Wird das Niederschlagsabwasser in ein Gewässer abge-
leitet, wird im unteren Teil des Abschlusses eine Öff nung mit einem Durchmesser von mindestens 15 cm 
angebracht. Die Abschlusskrone kann als Überlauf dienen. Abhängig vom Längsgefälle werden in mehr 
oder weniger grossen Abständen Querrippen angebracht. Sie können mit befahrbaren Übergängen kom-
biniert werden.

Ausführungsbeispiel

Abschlusswand

Retention

 Abbildung DA16
Schemati sche Darstel-
lung eines Grabens 
und Angaben zu den 
Grabendimensionen.

Direkter Zufluss

ZuleitungSpeicherung

Abschlusswand

Gedrosselter Abfluss in ein Gewässer

Beispiel DA5

Modul DA: Kapitel 2

Abbildung DA16
Schematische Darstel-
lung eines Grabens 
und Angaben zu den 
Grabendimensionen.
(Modul DA, Seite 35)
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9 ALLGEMEINE BEMESSUNGSDIAGRAMME 
für kleine Versickerungs- und Retentionsanlagen nach SN 640 350 (Ausgabe 2000)

Abbildung 
DA 21a –f
Allgemeine Bemes-
sungsdiagramme  
für kleine Retentions-
anlagen, nach 
SN 640 350  
(Ausgabe 2000) 
(qab > 5 l/s pro hared, 
mass gebende Regen-
dauer < 60 min).
(Modul DA, Seite 44 
bis Seite 46)

Abbildung 
DA 21a
Zone Engadin/Wallis.

Abbildung 
DA 21b
Zone Alpen.

44

 Anhang 2: Allgemeine Bemessungsdiagramme für kleine Versickerungs- und 
Retenti onsanlagen nach SN 640 350 (Ausgabe 2000) 

Abbildung 
DA 21a –f
Allgemeine Bemes-
sungsdiagramme 
für kleine Retenti ons-
anlagen, nach 
SN 640 350 
(Ausgabe 2000) 
(qab > 5 l/s pro hared, 
mass gebende Regen-
dauer < 60 min).

 Abbildung 
DA 21a
Zone Engadin/Wallis.

Abbildung 
DA 21b
Zone Alpen.
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Modul DA: Anhang 2
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Abbildung 
DA 21c
Zone Jura.

Abbildung 
DA 21d
Zone Mittelland-Tessin.

45

Abbildung 
DA 21c
Zone Jura.

Abbildung 
DA 21d
Zone Mitt elland-Tessin.
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Abbildung 
DA 21e
Zone Voralpen.

 Abbildung DA 21f
Zone Tessin Süd.

Modul DA: Anhang 2

Abbildung 
DA 21e
Zone Voralpen.

Abbildung DA 21f
Zone Tessin Süd.
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